
Anlage 1 Definitionen 
 
Die vier Schutzformen: 
 

Asylberechtigung (Art. 16 a GG) 
 
Asylberechtigt und demnach politisch verfolgt ist eine Person, die aufgrund ihrer  
Rasse, Nationalität, politischen Überzeugung, religiösen Grundentscheidungen  
oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Falle der Rückkehr  
in ihr Herkunftsland einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung ausge- 
setzt sein wird. 
 

Flüchtlingsschutz (§ 3 Abs. 1 AsylG) 
 
Der Flüchtlingsschutz ist umfangreicher als die Asylberechtigung und greift  
auch bei der Verfolgung von nichtstaatlichen Akteuren ein. Auf Basis der Genfer  
Flüchtlingskonvention gelten Menschen als Flüchtlinge, die sich aus begründeter  
Furcht vor Verfolgung von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren aufgrund  
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit  
zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Herkunftslands, dessen  
Staatsangehörigkeit sie besitzen, oder als Staatenlose außerhalb des Landes  
ihres gewöhnlichen Aufenthalts befinden. Diese Kriterien gelten auch, wenn  
sie den Schutz ihres Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen können oder  
aufgrund der begründeten Furcht nicht in Anspruch nehmen wollen. 
 
Subsidiärer Schutz (§ 4 Abs. 1 AsylG) 
 
Subsidiär schutzberechtigt sind Menschen, die stichhaltige Gründe dafür vor- 
bringen, dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht  
und sie den Schutz ihres Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen können  
oder  
wegen der Bedrohung nicht in Anspruch nehmen wollen. Ein ernsthafter  
Schaden kann sowohl von staatlichen als auch von nichtstaatlichen Akteuren  
ausgehen. 
Als ernsthafter Schaden gilt: die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe,  
Folter, unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung, eine ernsthafte individuelle 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge  
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen  
bewaffneten Konflikts. 
 
Nationales Abschiebungsverbot (§ 60 Abs. 5, § 60 Abs. 7 AufenthG) 
 
Ein schutzsuchender Mensch darf nicht rückgeführt werden, wenn die Rückfüh- 
rung in den Zielstaat eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz  
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) darstellt oder wenn dort eine  
erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. 
Erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt dann vor, wenn  
lebensbedrohliche oder schwerwiegende Erkrankungen sich durch eine Rück- 
führung wesentlich verschlimmern würden. Dabei wird nicht vorausgesetzt, dass  



die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der in der Bundesrepublik  
Deutschland gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt  
in der Regel auch dann vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats ge- 
währleistet ist. 
Wird ein nationales Abschiebungsverbot festgestellt, darf keine Rückführung in  
den Staat erfolgen, für den dieses Abschiebungsverbot gilt. Den Betroffenen wird  
von der Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. 
Ein Abschiebungsverbot kommt jedoch nicht in Betracht, wenn den Betroffenen  
die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zumutbar ist oder sie ihren Mit- 
wirkungspflichten nicht nachgekommen sind. 
 


